
 

                               
 
 

Buxtehuder Tennis-Club „Rot-Weiss“ von 1948 e.V.  
 
 

TURNIERBEDINGUNGEN 
 

9. Lithoderm Tennis-Meisterschaften in Buxtehude 
19. bis 28. August 2011 

 
1. Unter der Schirmherrschaft der Stadt Buxtehude und mit Genehmigung des Hamburger Tennis-

Verbandes e.V. veranstaltet der Buxtehuder Tennis-Club „Rot-Weiss“ von 1948 e.V. den Lithoderm 
Buxtehuder Stadtpokal 2011. 

 

2. Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler/Innen, die einem dem Hamburger Tennis-Verband e.V. 
angeschlossenen Verein des Bezirks Hamburg-Süd oder einem dem Niedersächsischen 
Tennisverband e.V. angeschlossenen Verein der Region Süderelbe angehören. 

 

3. Maßgebend für den Lithoderm Buxtehuder Stadtpokal 2011 sind die Turnierordnung des DTB sowie 
die Platzordnung des BTC „Rot-Weiss“. 

 

4. Gespielt wird nach den Tennisregeln der ITF. In allen Spielen entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. 
Beim Spielstand von 6:6 entscheidet der Tiebreak. In allen Spielen der Nebenrunden entscheidet 
im 3. Satz ein Match-Tiebreak bis 10 Punkte. 

 

5. Gespielt wird mit gelben Head ATP Bällen. Ein Ballwechsel ist nicht vorgesehen, es sei denn, die 
Witterungsverhältnisse machen dies erforderlich. 

 

6. Spielkleidung ist Tenniskleidung. 
 

7. Die Erstansetzungen werden durch Aushang bekannt gemacht. Ferner sind die Spielansetzungen 
ab Mittwoch, 17. August 2011, 14.00 Uhr im Internet unter www.buxtehuder-stadtpokal.de 
abrufbar und telefonisch unter 04161-81323 (BTC-Clubhaus) bzw. 0160-95118222 (Turnierleitung) 
abfragbar. Jeder Teilnehmer hat sich selbst über den Zeitpunkt der für ihn angesetzten Spiele zu 
informieren. 

 

8. Teilnehmer, die zur vorgeschriebenen Zeit, spätestens jedoch 15 Minuten nach Aufruf, nicht 
spielbereit sind, können durch die Turnierleitung gestrichen werden. 

 

9. Jeder Teilnehmer darf lediglich für eine Einzel-, Doppel-, und Mixed-Konkurrenz melden. 
 

10. Spielberechtigt für die Altersklassen (Damen 30/ Herren 30/ Mixed 30 folgende) ist, wer das 
entsprechende Lebensjahr am 31. Dezember 2011 vollendet hat. Maßgeblich für Doppel- und 
Mixed-Konkurrenzen ist Alter des jüngeren Spielpartners. 

 

11. Nach Einbruch der Dunkelheit können Matches unter Flutlicht fortgesetzt werden. 
 

12. Eine Verlegung von Matches in die Halle wegen schlechter Witterung oder Unbespielbarkeit der 
Plätze ist nicht vorgesehen. 

 

13. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, auf Bitte der Turnierleitung, das Amt des Schiedsrichters zu 
übernehmen. Darüber hinaus gelten die Empfehlungen für das Spiel ohne Schiedsrichter. 

 

14. Das Nenngeld in Höhe von 26,00 Euro je Konkurrenz bzw. 11,00 Euro für die zweite und jede 
weitere Konkurrenz ist vor Spielbeginn bei der Turnierleitung zu entrichten. Jeder Teilnehmer, der 
nach der Auslosung seine Meldung zurückzieht, ist verpflichtet das Nenngeld zu zahlen. 

 

15. Im Nenngeld enthalten sind ein Tombola-Los sowie eine Festkarte für die Champions-Party am 
Samstag, 27. August 2011 mit Freibier, Rustikalen Spezialitäten Bayerischer Art, Tombola und 
Siegerehrung im Anschluss an die Finalspiele des Tages. 

 

16. Meldungen nur schriftlich, online (www.buxtehuder-stadtpokal.de) oder per Fax (04161-733822) 
an den BTC „Rot-Weiss“ von 1948 e.V., An der Rennbahn 2, 21614 Buxtehude. Meldeschluss ist 
Montag, 15. August 2011, 24.00 Uhr. 

 

17. Die Spielbereitschaft am Wochenende wird vorausgesetzt. Die Turnierleitung ist bemüht 
Zeitwünsche zu erfüllen. Die Ansetzungen sind jedoch für alle Teilnehmer verbindlich. 

 

18. Die Endspiele in den Doppel-Wettbewerben finden am Freitag, 26. August 2011 statt, während die 
Finals in den Einzel- und Mixed-Konkurrenzen am Samstag, 27. August 2011 ausgetragen werden. 
Am Sonntag, 28. August 2011 wird nur im Falle witterungsbedingter Verzögerungen gespielt. 

 

19. Die Turnierleitung ist berechtigt, die Turnierbedingungen jederzeit zu ändern, Altersklassen 
zusammen zu legen, Wettspiele ausfallen zu lassen sowie Meldungen ohne Angabe von Gründen 
zurückzuweisen. 


